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536 Ipttflrtriî frijttmimfrijt ßanöttKrlcer-geituttg

unb gef)en son biefen, unter Slbfonberung eines beßenben

©afteS, fomie unter Surd)6ohrung ber 3elfenwänbe, als
retdjgegliebeite Pißfäben tu bie 9îacf)bargellen (Sradjeïben)
über. 3n fräftigen, oft centimeterbiden Strängen fpinnen
fid) bie pißfäben unter mannigfacher SSergtneigung weiter
unb bitben enblid) fingerbide, oft meterbreite, fïeifdjige piß=
tappen mit neuartiger Oberftäcfje, welche nach ben ©üben

ludjenförntig abgerunbet ftnb unb in ber Siegel über ben

Spalten ober fonftigen Deffnungen beS §oße§ lagern.
SSährenb ber piß in feinem elften Stabiunt lief) iiorjug8=
weife im Snnfeln hält, fnd)t berfelbe im Stabium ber fÇrucï)t=

bilbung Suff unb Sicht 3U gewinnen. Sie urfprüngtich
weifee garbe ber Peßfäben geht in gelbtiifje, üiolette, rofew
biê pnrpnrrothe unb enblid) — nach ber Sporenbilbuug —
in jimmtbranne garbentöne über, welche einen überrafdjenb
fchönen Slnbtid gewähren. ginbet bie Pflanse an einer Stelle
nicht mehr bie erforberlid)e Pahrung begw. geuhtigfeit, fo
Wirb biefelbe burd) bie pißfäben bon anberen Stellen oft
über weite Steeden hinweg belogen, ohne baf; bie pflanse
babnreh in ihrem 2Bad)gtf)um beeinträc&tigt Wirb. Snbem
biefelbe bem föoßwerf, itt weld)em fie feine geuhtigfeit
üorfinbet, foldfje burd) ihre Pbfoitberungett gufüfjrt, erfährt
and) biefeê £>oß liniwanblnugen, welche bagfelbe ber 3«=
ftörung bnrd) ben Schwamm gugänglicf) machen. Sie Sporen
unb Sßifgfäben befipeu eine merfmürbige 3äf)igfeit unb er=

halten fid), falls bie Sebingungen 31t ihrer SBeiterentwidelnug
fehlen, im Stoß unb in ber ©rbe oft 3abre lang feim» unb

fortpflansungSfähig. Sagegen ift ber reife ©hwammpiß
fhnell bergänglich, nnb er oerfanlt, fobalb er bie ersengten

Sporen abgefiojfen hol, allerbingg unter 3urüdlaffttng feiner
weiterwuchernben SButgelfäben. Sag oöltige 2föfterben beg

§auSfd)Wammeg tritt ohne bentmenbe ©intoirfuug bon aujjen
erft nad) nollftänbiger Pernihtung atteg ßoßwerfg ein, ba

er bie gäl)igfeit befipt, bie fpinberniffe, welche feiner Sitte»

breitung entgegenftehen, mit ©rfolg 3U umgehen.
Stein Pcauermerf oermag ihn aufsuhalten ; er wuchert

felbft auf 3'egelfteinen, befonberg wenn btefelben fd)led)t ge=

bräunt finb, unb gelangt oft burd) bie idjmalften Stilen,
hont igoß auf ÜPauerwerf unb oon biefent wieber auf §oß
überfpringenb, in unglaublich furger 3eit non ©efdjofe sn
©efhof) ber t>on ihm befallenen Sauwetfe. 3tt ber Siegel

beginnt ber Piß feine Saufbahn im ©rbgefhoh, namentlich
an foleben Stellen, wo bag §ofg oon PîauerWerf um»
geben, feinem Sufßug auggefebt ober in bloße ©rbe etn=

gebettet ift. @r wirb bemsnfolge gumeift in ben Stellerbalfen,
unter ben Stelen, hinter bert Perfdjalungen beg Planer»
werfeg, befonberg and) hinter Paneelen uttb gujjleiften an»

getroffen. Sie SBirfuttg beg Schwammptßeg auf bag §013=

werf ift überall oerberbenbrtngenb. 3nbetn er bie Sellen
beg Ipoßeg augfaugt, nimmt er beffen befte Seftanbtheile,
faft alle löglichen Säße, namentlich Phogphorfäure unb

Valium, in fid) auf nnb läfjt ben fgoßförper als fchwamutige,
brüchige, faft» unb fraftlofe Ptaffe jurüd. SBeniger gefährlich
fdfeint ber piß bem Ptauerwerf 3U fein, ba er bemielben

3ur geud)tigfeit unb feine Slfchenbeftanbtheile 3U entgiefjen

oermag. Sag auggefogette iQoß ift nicht mehr im Staube,
bie Saft beg Ptauerwerfeg 2c. 31t tragen unb bricht unter
bemfetben sufamnten. 3w fiebrigen Derbreitet ber S$jwamm=
piß fid) nicht au jeber £oßart gleich fd)tiell, fräftig unb
üppig; an ben üorwtegenb mit ßargigen unb öligen Söeffanb»
tljeilett burd)bruugenen §ößern fommt er erfahruttgggemafj
weit feiteuer bor als an ben überwiegenb toäfferige Säfte
fithrenben £oßarten. Stm feltenften ift ber piß am ©id)ett»
hoß, öfter bagegeu ant §oße ber Sttdje, Slfpe unb 2Seibe
unb am meifteit am Pabeltjoße, gan3 befonberg aber am
£oße ber Saune ttub gid)te wahrzunehmen, währenb ihm

bag öargreieße Sfiefernhoß weniger genehm 31t fein fheint.
3e reiher bag fjoß an Phogphorfäure ttub Valium, fowie
an Stiditoff ift, befto rafcfjer entwidelt fich ber piß.

'(Scfitufi folgt.)

3Seret«êUiefe%

Sdjwcßcvifdjcr SdjloffcrutctftcpPereht. Sor.ntag bert

10. gebruar tagten auf ber „3immerleuten"' in 3nrih bie

Selegirten unb ©r selmitglieber beg lebten 3ahreg in Saben
gegrünbeten fhweßerifhen Sd)loffermeifter=Perbanbeg, etwa
47 Plann.

3etitralpräfibent Püegg bon Unterftrai?3nrih leitete bie

Perfammlüng. Pachbem er biefelbe mit einigen SBorten

hetglid) begrüßt hatte, gab er ein furseg 23ifb ber Sf)ättg»
feit beg Porftanbeg. @r theilte mit, baß ber Serein mehr
unb mehr erftarfe unb Poben gewinne unb gegenwärtig aug
9 Sefttonen unb einer Singaßt ©ingelmitglieber mit sufammen
170 Plann öeftefje. Sie Selegirten oon Sern erflären ihren
Seitritt mit 24 Plann, fjjerigait melbet fief) ebenfallg, Slmrtg»
weit u. f. to. Sabeu hat fogar einen fantonalen Sd)loffer»
meifterüerbanb gegrünbet.

Sie eigentlichen Sraftanbeu würben rafh unb in ruhiger
Steife erlebigt, bie rebaftionell geänberten Statuten, bie überall
3U hanbhabettben SBerfftatt-Orbnungen unb bie allgemeinen
©ntlaffunggfarten, weihe an bie feit 1879 in j3ürtd) ein»

geführten Paragraphen uttb Formulare fich anlehnen unb

3u feinen Prioatbemerfungen benu|t werben bürfen, würben

angenommen.
gür bie nähfte Selegirtenüerfammlung würbe Sern ge»

Wählt, wo man fid) and) mit bem proüiforifhen ©ntmurf
beg eibgen. (SSefeßeS für Pleifter, Arbeiter unb Sehrlinge 3U

befaffen haben wirb.
Pah oierftünbiger ernfter unb würbig gehaltener Per=

hanblttng würbe bie Perfammlung gefdjloffen, unb man oer=

einigte fief) 31t einem einfachen Ptahle, bet betn nod) einige
Soafte ernften unb heitern Snhaltg gefproeßett unb neue Se=

fanntfhaften angefnüpft würben.
Ser ©ewerheberein ber Stabt Sujern hat für bag

laufenbe Saht' folgenbeg Sfrbeitgprogramm feftgeftellt : 3e=

Wetlige Serathnng unb Sefcßlußfaffung über bie Porlagen
beg 3entralOorftanbeg; Porträge; fantonale Sehrlinggprü«
fttngen ; Sefuch ber SBeltaugftcllttng in parig burd) Pereing»

mitglteber; ffortfepung ber Seftrebungen behufs ©rrihtung
eines ©ewerbemnfenmg unb einer (Semerbepalte in Susern;
fprberrtng ber fanbwerfer^ffortbilbuuggfhule unb Slbhaltung
oon 3ad)fnrfcu.

^erfdjiebettcê.
Patcntwcfcn. Sie feit mehr als Pier 3a()ren in ber

Sdjweß thätigen Patentanwälte -haben ein fhweßerifheg
PatentanWaltg-Shnbifat gebilbet, beffen Ipaupßwed ift, bag

Slnfehen uttb bie SPitrbe beg Pateutanwaltberufeg p wahren,
unb beffen ©intritt nur foldjcrt Patentanwälten gewährt
wirb, Weihe burd) eine mehrjährige tabellofe Praptg im
Patentfahe bie wi'tnfcßenStucrtße ntoralifhe ©arantie bieten.

Sie Söicßtigfeit biefer (Sarautie, fowol)l für bie aitgwärtigen
Patentanwälte, als aitd) für bie ©rfittber, bereit 3ntereffen
fold)en Sfnwätten anoertraut Werben, braudjt nießt herbor«
gehoben 31t werben, ©g mag genügen, ßier 31t erwähnen,
bafe ber Porfteljer beg eibgenöffifeßen Separtementg ber aug=

wärtigen Slngelegeuheiteit, $err Sunbegrath St'03, bie ®rün=
bung beg Patentfpnbifatg begrüßt unb bie ©ßrenmitgliebfcßaft
beSfelben angenommen hat. Sag Spnbifat hält eg für
feine Pflicßt, ben auswärtigen Stotlegen bie Porfotntmiiffe

Illiìstrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

und gehen von diesen, unter Absonderung eines beizenden

Saftes, sowie unter Durchbohrung der Zcllenwände, als
reichgegliederte Pilzfäden in die Nachbarzellen (Tracherden)
über. In kräftigen, oft centimeterdicken Strängen spinnen
sich die Pilzfäden unter mannigfacher Verzweigung weiter
und bilden endlich fingerdicke, oft meterbreite, fleischige Pilz-
kappen mit netzartiger Oberfläche, welche nach den Enden

luchenförmig abgerundet find und in der Regel über den

Spalten oder sonstigen Oeffnungen des Holzes lagern.
Während der Pilz in seinem ersten Stadium sich Vorzugs-
weise im Dunkeln hält, sucht derselbe im Stadium der Frucht-
bildung Luft und Licht zu gewinnen. Die ursprünglich
weiße Farbe der Pelzfäden geht in gelbliche, violette, rosen-
bis purpurrorhe und endlich — nach der Sporenbilduüg —
in zimmtbraune Farbemöne über, welche einen überraschend

schönen Anblick gewähren. Findet die Pflanze an einer Stelle
nicht mehr die erforderliche Nahrung bezw. Feuchtigkeit, so

wird dieselbe durch die Pilzfäden von anderen Stellen oft
über weite Strecken hinweg bezogen, ohne daß die Pflanze
dadurch in ihrem Wachsthum beeinträchtigt wird. Indem
dieselbe dem Holzwerk, in welchem sie keine Feuchtigkeit
vorfindet, solche durch ihre Absonderungen zuführt, erfährt
auch dieses Holz Umwandlungen, welche dasselbe der Zer-
störung durch den Schwamm zugänglich machen. Die Sporen
und Pilzfäden besitzen eine merkwürdige Zähigkeit und er-

halten sich, falls die Bedingungen zu ihrer Weiterentwickelung
fehlen, im Holz und in der Erde oft Jahre lang keim- und

fortpflanzungsfähig. Dagegen ist der reife Schwammpilz
schnell vergänglich, und er verfault, sobald er die erzeugten

Sporen abgestoßen hat, allerdings unter Znrücklassnng seiner

weiterwuchernden Wurzelfäden. Das völlige Absterben des

Hausschwammes tritt ohne hemmende Einwirkung von außen
erst nach vollständiger Vernichtung alles Holzwerks ein, da

er die Fähigkeit befitzt, die Hindernisse, welche seiner Aus-
breitung entgegenstehen, mit.Erfolg zu umgehen.

Kein Mauerwerk vermag ihn auszuhalten; er wuchert
selbst aus Ziegelsteinen, besonders wenn dieselben schlecht ge-

brannt sind, und gelangt oft durch die schwülsten Ritzen,
vom Holz auf Mauerwerk und von diesem wieder auf Holz
überspringend, in unglaublich kurzer Zeit von Geschoß zu
Geschoß der von ihm befallenen Bauwerke. In der Regel
beginnt der Pilz seine Laufbahn im Erdgeschoß, namentlich
an solchen Stellen, wo das Holz von Mauerwerk um-
geben, keinem Luftzug ausgesetzt oder in bloße Erde ein-
gebettet ist. Er wird demzufolge zumeist in den Kellerbalken,
unter den Dielen, hinter den Verschalungen des Mauer-
Werkes, besonders auch hinter Paneelen und Fußleisten an-
getroffen. Die Wirkung des Schwammpilzes auf das Holz-
werk ist überall verderbenbringend. Indem er die Zellen
des Holzes aussaugt, nimmt er dessen beste Bestandtheile,
fast alle löslichen Salze, namentlich Phosphorsäure und

Kalium, in sich ans und läßl den Holzkörper als schwammige,
brüchige, fast- und kraftlose Masse zurück. Weniger gefährlich
scheint der Pilz dem Mauerwerk zu sein, da er demselben

zur Feuchtigkeit und seine Aschenbestandtheile zu entziehen

vermag. Das ausgesogene Holz ist nicht mehr im Stande,
die Last des Mauerwerkes zc. zu tragen und bricht unter
demselben zusammen. Im Uebrigen verbreitet der Schwamm-
pilz sich nicht an jeder Holzart gleich schnell, kräftig und
üppig; an den vorwiegend mit harzigen und öligen Bestand-
theilen durchdrungenen Hölzern kommt er erfahrungsgemäß
weit seltener vor als an den überwiegend wässerige Säfte
führenden Holzarten. Am seltensten ist der Pilz am Eichen-
holz, öfter dagegen am Holze der Buche, Aspe und Weide
und am meisten am Nadelholze, ganz besonders aber am
Holze der Tanne und Fichte wahrzunehmen, während ihm

das harzreiche Kiefernholz weniger genehm zu sein scheint.

Je reicher das Holz an Phosphorsäure und Kalium, sowie

an Stickstoff ist, desto rascher entwickelt sich der Pilz.
(Schluß folgt.)

Vereinsweseu.
Schweizerischer Schlossermcistcr-Verein. Sonntag den

1V. Februar tagten auf der „Zimmerleuten"'in Zürich die

Delegirten und Er zelmitglieder des letzten Jabres in Baden
gegründeten schweizerischen Schlossermeister-Verbandes, etwa
47 Mann.

Zentralpräsident Rüegg von Unterstraß-Zürich leitete die

Versammlung. Nachdem er dieselbe mit einigen Worten
herzlich begrüßt hatte, gab er ein kurzes Bild der Thälig-
keit des Vorstandes. Er theilte mit, daß der Verein mehr
und mehr erstarke und Boden gewinne und gegenwärtig aus
9 Sektionen und einer Anzahl Einzelmitglieder mit zusammen
170 Mann bestehe. Die Delegirten von Bern erklären ihren
Beitritt mit 24 Mann, Herisan meldet sich ebenfalls, Amris-
weil u. s. w. Baden hat sogar einen kantonalen Schlosser-
meisterverband gegründet.

Die eigentlichen Traktanden wurden rasch und in ruhiger
Weise erledigt, die redaktionell geänderten Statuten, die überall
zu handhabenden Werkstatt-Ordnungen und die allgemeinen
Entlassungskarten, welche an die seit 1879 in sZürich ein-
geführten Paragraphen und Formulare sich anlehnen und

zu keinen Privatbemerkungen benutzt werden dürfen, wurden

angenommen.
Für die nächste Delegirtenversammlung wurde Bern ge-

wählt, wo man sich auch mit dem provisorischen Entwurf
des eidgen. Gesetzes für Meister, Arbeiter und Lehrlinge zu
besassen haben wird.

Nach vierstündiger ernster und würdig gehaltener Ver-
Handlung wurde die Versammlung geschlossen, und man ver-
einigte sich zu einem einfachen Mahle, bei dem noch einige
Toaste ernsten und heitern Inhalts gesprochen und neue Be-
kanntschaften angeknüpft wurden.

Der Gewerbeverein der Stadt Luzern hat für das

laufende Jahr folgendes Arbeitsprogramm festgestellt: Je-
weilige Berathung und Beschlußfassung über die Vorlagen
des Zentralvorstandes; Vorträge; kantonale Lehrlingsprü-
fungen; Besuch der Weltausstellung in Paris durch Vereins-
Mitglieder; Fortsetzung der Bestrebungen behufs Errichtung
eines Gewerbemuseums und einer Gewerbehalle in Luzern;
Förderung der Handwerker-Fortbildungsschule und Abhaltung
von Fachkursen.

Verschiedenes.

Patentwesen. Die seit mehr als vier Jahren in der

Schweiz thätigen Patentanwälte -haben ein schweizerisches

Patentanwalts-Syndikat gebildet, dessen Hauptzweck ist, das

Ansehen und die Würde des Patentanwaltberufes zu wahren,
und dessen Eintritt nur solchen Patentanwälten gewährt
wird, welche durch eine mehrjährige tadellose Praxis im
Patentfache die wünschenswerthe moralische Garantie bieten.

Die Wichtigkeit dieser Garantie, sowohl für die auswärtigen
Patentanwälte, als auch für die Erfinder, deren Interessen
solchen Anwälten anvertraut werden, braucht nicht hervor-
gehoben zu werden. Es mag genügen, hier zu erwähnen,
daß der Vorsteher des eidgenössischen Departements der aus-

wärtigen Angelegenheiten, Herr Bundesrath Droz, die Grün-
dnng des Patentsyndikats begrüßt und die Ehrenmitgliedschaft
desselben angenommen hat. Das Syndikat hält es für
seine Pflicht, den auswärtigen Kollegen die Vorkommnisse
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